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Der Rhein-Erft-Kreis        Bergheim, 17.08.2020 
Der Landrat 
 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

zur Wahl des hauptamtlichen Landrates des Rhein-Erft-Kreises 
und 

zur Wahl der Vertretung des Rhein-Erft-Kreises (Kreistag) 
am 13.09.2020 

 
Gem. § 2 Abs. 3 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) sowie § 6 Abs. 2 Kommunalwahlordnung 
(KWahlO) gebe ich Folgendes bekannt: 
 
Die Sitzung des Wahlausschusses des Rhein-Erft-Kreises hinsichtlich der Ergebnisfeststellung der 
Wahl des Landrates findet am  
 

Mittwoch, den 16.09.2020 um 17:00 Uhr 
 

im FDP-Sitzungssaal (Ebene 1 KT 7), Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis, statt. 
 

Tagesordnung: 
A  Öffentlicher Teil  
 

1.  Mitteilungen/Verschiedenes 
 

2.  Verpflichtung der Beisitzer*innen 
 

3.  Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl des hauptamtlichen Landrates am 13.09.2020 
______________________________________________ 

 
Die Sitzung des Wahlausschusses des Rhein-Erft-Kreises hinsichtlich der Ergebnisfeststellung der 
Vertretung des Rhein-Erft-Kreises (Kreistag) findet am  

 
Freitag, den 18.09.2020 um 09:00 Uhr 

 
im kleinen Sitzungssaal (Ebene 1 KT 32), Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis, statt.  

 

Tagesordnung: 
A  Öffentlicher Teil  
 

1.  Mitteilungen/Verschiedenes 
 

2.  Verpflichtung der Beisitzer*innen 
 

3.  Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl der Vertretung des Rhein-Erft-Kreises (Kreistag) 
am 13.09.2020 

 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass jedermann Zutritt zu diesen Sitzungen hat. 
 
Der Wahlausschuss ist nach § 2 Abs. 3 Satz 3 KWahlG ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Beisitzer*innen beschlussfähig. 
 
gez. 

 
Michael Kreuzberg 
Landrat 
als Wahlleiter 
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Öffentliche Bekanntmachung
Zugelassene Wahlvorschläge für die lntegrationsratswahl am 13.09.2020

Nach der Wählordnung zur Durchführung der lntegrationsratswahl gebe ich bekannt, dass der Wahlausschuss
in seiner Sitzung am 29.07.2020 folgende Wahlvorschläge für die lntegrationsratswahl in der Stadt Pulheim
zugelassen hat:

1 Fahham. Mohamad Oib 1901

Gäfrelnsah ,ür P!lheim

l 50259 Pulhoim G€rneinsam für F\rlhcim

2 1967 50259 Pulhelh Gen€insän lür Pulheim

3 9aal.r, E2s 19S4 Gem.instn rür Pul6eim

1966 50?59 P! h.im Gemeins.m tnr Pllheim

Gemeinsam (Ür Pulheim

1980 50259 Pllheim Gemein3&h l0r Pulheim

7 !983 Gemeinsam r0. P!rheim

a 1942 Gemeinsäm IürPulh6im

Puthlin, den 03.08.2020

,( .-..
JedslBatist/1/Va hlleiter
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Stadt Pulheim

Der Bürgermeister
AZ.|I32.330.12.94I6

Pulheim, den 1 1.08.2020

'1. Am Sonntag, dem'13. September 2020, Ilndet die Seniorenbeiratswahl statt. Die Wahlzeit beginnt um 8.00 Uhrund
endet um 18,00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in 24 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt, Die Wahlbenachrichtrgungen, welche den
Wahlberechtigten in der Zeit bis 22. August übeßandt werden, geben den Wahlbezirk (Stimmbezirk) und den
Wahlraum an, in dem der Wahlberechtigte sein Wahlrecht ausüben kann. Die Briefwahlvoßtände treten zur
Ermittlung des Wahlergebnisses um 16.00 Uhr im Rathauscenter Pulheim, Alte Kölner Straße 26,

50259 Pulheim zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks (Stimmbezirks) wählen, in dessen
Wählervezeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen gültigen Ausweis zur Wahl mitubringen.
Das Wahlrecht kann auch bei Vedust der Wahlbenachrichtigung ausgeübt werden.

Gewählt wird mit amtlichem Stimmzettel der im Wahlraum bereitgehalten wird.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum
gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er gewählt hat.

DerWähler hat für die Seniorenbeiratswahl ie nach Stadtteil eine oder mehrere Stimme/Stimmen.
StadtteileBrauweiler/Dansweiler/Freimersdorf 3Stimmen
StadtteileStommeln/Stommelerbusch/lngendorf 2Stimmen
Stadtteile Pulheim/On 5 Stimmen
Stadtteile Sinthem/Geyen/Manstedten 1 Stimme
Stadtteil Sinnersdorf 1 Stimme
Auf dem Stimmzettel kann ein Bewerber oder mehrere Beweöer für die oben genannte Wahl angekreud
werden.

Stimmzettel
Die Farbe des amtlichen Stimmzettels ist gelb

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des
Wahlergebnisses in den Wahlbezirken (Stimmbezirken) ist öffentlich, Jedermann hat Zutrift, soweit das ohne
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe mit Stimmzettel oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will muss sich von der Gemeindebehörde den amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem
Stimmzettel (in veßchlossenem Wahlbriefumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechEeitig der auf
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übeßenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur peßönlich ausüben (§ 25 KommunalwahlgeseE).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs, I und 3 des

Wahlleiter

Wahlbekanntmachunq
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